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PRÄSIDENT (um 15 Uhr 5 Min.): Ich er
öH:ne die Sitzung. Das Protokoll der 'lehten
Sitzung istgesohäHtsordinu'Hgsmäßli,g auf
gelegen; es ist lunbeanstänidet geblieben, ,dem
nach als 'genehmigt zu betrachten.

Von der heutig1en Sih1ung rhahen sich ent
schu1ldigt He'!"r Lal1ldeshauptmanl1ls,t,eiHvertreter
Pop p und Herr A'hgeoJ:1dneter Web EI r wegen
Krankh'eit.

Ich halbe folgende st1enographis.chen Proto
koHe der I. Session der V. Wahlperi'odedes
Landtages auf die Pilätze ,der Herren A,b,gleo'1'd
netlen ,auflegen lassen: 4. SHu'l1'g vom 14. De
z'emher 1949,5. Sitzung vom 12. Jänner 1950,
6. Sitzung vom 19. Jänner 1950 und 7. Sitzung
vom 9. :Februar 1950, undf'erl1ier über Ersuchen
des Land~ssaniMt'Sdir'eiktors eine Sammlung der
Erlässe :der Sanität.sdirektlion Ni'eiderösternich,
welche in der zweiten Republik a'usgegeben
wur,den.

Ich ersuche ,um Ver'lesung des Einlauf'es.
SCHRIfT,fOHREH (liest):
V0 rlJ,a!ge der Lal1ldleslie!gier:ung, betreffend

Stadtg1emeinde Wiener Neu'Stadt, Bericht d~s

,
R,eohnung'shofes über die Gebamngsüherprü
fun'g ,im Jahre 1949 der Jahre 1945 bis 1948.

VorI1age der Landesregierung, betrdfend
Stadltgemeinct:e Bade-n, Bellicht des Reohnungs
hof,es 'ü'ber ,die Oebarung des Jahr,es 1946.

Vorlage der Landesregierung, betreffend
Stadtgemeinde iBaden, Bericht des Rechnungs
hof,es über die üebarungsüberpr'Üfung im
Jahre 1948.

Vorlalge der Landesnegierung, . hetr1effend
Abändefiung des Gesletz1eslbteschluslses vom 9. Fe
bruar 1950, betrdfend die Einihebunge'i:ner
Abgabe für dias Halten von Hundien ('nö. Hundle
abgabeg1esetz 1950).

Vorlage der L1andesregierung, betreffend
die Abänderung des Gesetzb:eschusses vom
9. f,ebruar 1950 über die Einhebungeiner
Abgabe 'von öffentlichen Ankündi,gungen.

Vorlage der Landes'regi'erull'g, ,betreHend
Abfertigung von Landeslbeamten, die ohne
Ruh,egenuB aus dem Dilenststand ausschleiden.

Anfrage der Abgeordneten Tatzher, Sigmund,
Zettel, Kreil1'er, Gerhartl, Hrebadka und Ge
nossen, betreffend OebaTUn!g dier nlietderöster
reichischen Landes-L!andwirtschaHsikammer.

Antrag der Abgieordrneten Nagl, SchÖbeTli,
Dienbauer, Schwarzott, Ing. Hi'rmann, Hai
nilsch, Bachi'lliger, Tesar und Genossen, be
trdfend Verbesserung der derz,eitri:g;en Post
zusteltIung iin den Landg1emeinden Ni'ederöster
reichs.

P,RASIiD'ENT: Wir ,gelangen zur Beratung
der Tagesordnung.kh ersuche den Herrn
Abg. Dr. !S te i TI gÖHe r, die Verhandlung
zur Zahl 33 eil1Z'uleiten.

Berichterstatter Abg. Dr. ST,E'INGöTT'EIR:
Hohes Bauls! Ieh habe namens des Verf,assungs
ausschusses über die Vorlagle ,dier Landes
regjerung, betref'fend die Einhebtung 'einer Ab
gabe von Geträn'k1elli, mH A:usnaihme 'von IBiN
und Milch (nö. Geträ'nkeab'gahegesetz 1950)
zu berichten.

Die Gemeinden werden in übenst'ei!gendrem
Maße mH ,Aus,gaben helastet, die 'lliioht mehr
durch ,die ihnen z'ustehendien Streuern, diars ,ist
die Grund!steuer lund Idi,e Gewerhesteuer, eJ:1füllt
werden können. Es ist deswegen notwendig,
daß die Gemeinden nach wi,e vor auch Ahgaben
hatben,aus dienen ,sie die 'ilhnen zukommenid'e'n
Auslagen hestreH,en können.

Ich möchte hier nur aus dem RechenschaHs-
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bericht einer großen Indus,triestadt erwähnen
daß dort ,im j<a'hf'e 1949 um 7,293.757 SchiHing
Oeh'änke verkauft wurden, wovon die arlkoholl
freien Getränke nur ungefähr die Summe von
510.077 Schilhng ausmachten.

Es ist s'elbstverständlich, daß die Gemei'l1Icl!en
auf ·diese Einnahmen nicht verzichten können
und deswegcn auch an d:er Abgabe für Ge
h änke rint-eress iertsind.

Der Verfassungsrausschuß ,hat sich in seinen
Sibung,en vom 12. jänner, 18. jänner, 25. jän
ner, 9. März, 15. März und 20. April mit dieser
Vorlag1e beschäftigt und in seiner letztren SHzung
den Reg1iemnlgsvorschlag mit eini,gen Aende
rungen .angenommen.

Vor allem is,t 'eine Neufassung dies Getränke
abgabeg;esdzes notwendig,weirl die Wirksam
keit des biisheri,gen mit 31. Dezember 1950 be
fristet war. Femer machte es di,e Schaffung
bUl1'deseinheliNicher Vorschriften auf d~m Ge
bi,ete dies Abgaibenrechtes notwendig, 'entweder
eine Novellierl\il1lg zu verfassen oder ein neues
Gesetz zu schaffen. Außerd'em haben sich bei
der ,Handhabung dies bisheri:gen Getränke
abgabegesdzes einige Mängel gewi'gt, die eben
falls in dem neuen Gesetz beseitigt sind. Vor
aill,em ,gilt in dem Fall, wo in einer Gemeindie
das Oetränkeabg,ahegesetz beschlloSisen ist,
dieses Gesetz für die ganze Gemeindie, es kann
daher nicht für ein Gebiet auf,gehohen werden,

.auah niehtfür Unternehmungen. Außmdem ist
wichtig, daß auch der VCl1kauf über dlieGass·e
gel1eg'C1t ist und außerrdemdier Verkauf von
solchen Getränken, die zwar ni,chi unmiHelbar
genossen, aber zu genuß'fähigen Gehän:ken ver
arbeitet werden können.

ferner ist eine Änderung in das Gesetz ein
gebaut, daß iBestraflungen we'gen Nichterfüllung
einzelner Praragraph:en dieses Gesetzes nur den
Pächter 'und natürlich nicht den Verpächter
treffen können.

Die Ändiemngen, die vom Verfassungsaus
,schuß getroffen worden sind, sind zu erweitern
um einen Abänderungsantragdes Herrn Ab
geordneten Hainisch zu entsprechen. Er lautet
(liest): "Im § 13, Abs. 2, ist das Wort ,An
gestellte' zu streichen und durch die Wörter
;bevollmächtigte Vertreter' zu ersetzcn.

Der Verfassunrg'sausschuß stellt daher fol
genden Antrag (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:
,,1. Der zuliegende Gesetzentwurf (siehe

Landesgesetz vom 20. April 1950) ,betreffend
die Einhebung einer Abgabe von Getränken mit
Ausnahme von Biuund Milch (nö. Getränk'e
abgaheges'ezt 1950), in der fassung des Aus
sehlußberichtes 'unter Berücksichtigung ,dies Ab
ändlerungsantrages des Abg. Hla'inisch wird ge-
nehmigt. '

2. Die La~desregrierung wird beauftragt,
wegen Durchfuhrung dieses Gesetzbeschlusses
das Erforderliche zu 'veranlassen."

PRÄSIDENT: Zum Wort gelangt der Herr
Ahg. Du b 0 v s k y.

Abg. DUBOVSKY: Boher Landtag! Der
vorhegende Gesetzentwurlt regelt die Durch
führung des iim Finanzausgleichsrgesetz den
Gemeinden ei-ng1er:älumten :Recrhtesauf Ein
hebung einer Ahgabe vom Verkauf von Ge
tränfken. Obwohl slich der Hohe Lanrdt:aO' nur
mit einem Durchführungisgesetz zu bes~häifti
gen hat, haHen wir es für notw.endig, aufzuzei
gen und darauf hinZuweisen, welch ungeheure
BelastuiI1,gen duroh dieses Getränkeabgabe
geset,z wi!e durch andepe den Gemeinden auf
gehallste Umlagen und Steuern für di,e arbei
tende Bevölkerung entstehen.

Das vorliegende Getl1änkeabgabegesetz ist
von zwei Seiten aus gesehen rfür die arbeitende
Bevölkerung Niederösterr'eirchs bedeniklich'
erstens wei,!, wie di:e Erfahrung der letzteI;
jahre gezeigt hat, alle diese sogenannten
Durchführungsgesetze, an die sich im Anfang
die Gemeinden nicht bindend haHen müssen,
dann zum Zwang ,geword'en siind, und zwei
tens, weil diese Gesetze eben eine schwere
finanzielle Belastung für ,die arbeitende Be
völkerung darstellen.

Wir wilssen beispi'erlsweise daß heute auell
beidier Grund- und Gewerb~'Siteuer im Finanz
<,us·gleichsgesetz die Fesitlegun,g der :Höhe die
SET Steuern ausdrücklich den Gemeindien vor
behalten ,ist,Ullfd der Hohe Lan,d~aO' hat auch
in di,esem Sinne die entspr1echenden Durch
führungsgesetze zur Grund- und Gewerbe
steuer beschlossen. Dennoch müssen wir fest
stellen, daß den Gemeinden die Höhe der
Grund- oder Gewerbesteuer, die ja letzten
Endes die ,Bevölkerung belasten, wei'l z. B. diie
Grundsteuer 'von den Hausbesitzernaruf die
M:eter abgewäJlzt wJird, heute binld1md vor
geschri:eben wird, wenn die Gemeinden bei
spielsweise aus dem Schulaufbaufonds Dotie
rungen für den Wiederaufbau oder den Neu
bau einer Schule in ihrem Ort wünschen. Man
fragt die Gemeinden nicht bei der ,Bewil
ligung eines iBeitrages zum :Schulaufbaufonds
ob sie' die Grundsteuer inder vorrreschrie~b

benen Höhe einheben, sondern diese Ein
hebung ist bindcnd und zwingend für alle
Gemeindien. Dieser Schulalufbaurfonds stellt
nichts anderes dar als eine Art VersicherunO'
der Gemeinden, lu;m im Bedarifsfalle die no~
wendilgen MiHelaus diesem ,fonds zu erhalten,
um eine Schule bauen zu können. Und die::e
Versicherung verwendet man als Druckmittel
gegen jene Gemeinden, di,e im Intereslse der
Bevölkerung die Grund- und Gewerbesteuer



nicht in dem im ,f,in:anzausglieiohsgesetz vor
gesehenen Höchstaulsmaß ,elinheben.

Di<e gleiche Gefahr best'eht auch hj,er bei dtie
O.lem Getränkeabtgabeges:etz. Nooh ilst es for
mell in Idem Beliileben der Gemeinden gelegen,
obs,ie die Getränkestieuer einheben u11ld in wel
cher Höhe sie ,slie einheben werden. Aber wie
formeH diese Bestimmung ist, beweist die stän
di,g größer werdenidie Versühuildung der Ge
meinden. Diese Vel'schu1drung zwingt die Ge
meinden, ,immer mehr u11Id mehr ,aHe S~euer

und AbgabemöglilChkdtenaulszusch!öpfen, dti,e
ihnen die Gesetze dnrämmen.

Wo Hegt die Urs.ache der Verschuldung der
Gemeinden? ni,e Ursache der Verschuldung
der Gemeinden Hegt belt der östieneichtilschen
BUll'diesregiierung, diiie den Gemeinden durch
das Währullig'Sisc'hutlzigesietz viieIe Milliönen
Schillin,g entzogen hat. Die BU11ldesregierung
hat den Gemeinden dias 'erste Notüpfer in der
Höhe von 300 Miil1ionen SchiHill1lg auferlegt,
und zwaraUf,geteHt .aum die Jahr'e 1949 und
1950, ohne die Gemeinden zu fragen, ob iS'ie
bepeit sind, di'eses Notopfer zu beza,hlen. Nach
dem im Vorjahre dii,e 150 Mii11ionen Schilling
einbehalten wlurden, hat man für das heuri'ge
Jahr zu den fälillilgen 150 Mi,]]ione:n Schilling
des ersten Notopfens Ifür di,e Gemeinden nooh
ein weiteres Notopfer 'ilnl der 'Ijöhe von
200 Millionen SClhilling beschlossen. Dieses
Notopfer g,estattet ,es den Gemeilnden nicht
mehr, auch nur ihren 191eningsten sozialen Auf
gaben nachzucr<ommen. Man zwingt also' die
Gemeinden, die Kann-Bestimmungen der gan
zen Steuergeset:ze in Muß-BesHmmungen, in
Zwan,gsbestlimmung:en umzuwandieln. Wi,e un
erhört hoch die Steuer:belastun,g durch die in
V'erhand!luug stle'1Iende Gemeindeabgabe ilst und
wie die ,gaJ11iZe Fin3!nZJpolitik der Bun!d<e:sregie
runggegenüber den Gemeinden zum Nachteil
der arbeitenden Bevölkerung zum Ausdruck
kommt, zeigt sich vielleicht am hesten an
einigen Beispielen.

Ich möchte hier nur das Bei~pJi'eJ der Stadt
gemeinde Kr,ems heraus!greHen. Im Ja!hre 1947
entfielen ,in dieser Stadt noch 30 Schü]]ing pro
Kopf ulillcl Jahr der BevölkerungaUif Ge
meindieaibg3lben und Gemei11ldesteuern; im
Jahre 1948 w.al;en es sohon 93 Schilling und
im Jahre 1949 bereits 169 Schilling! 1m
Jahre 1950 entlfal1en aber pro Kopf und Jahr
der B'Clvölkerung schon 202 Schillilng! Inner
halb von 'vier Jahren wurden somit die SteUef'll
-- nicht nur in Krems, denn ähnJliche Biil,der
gibt es in aHcn niederösterreicJhischen Gemein
den - um das Siebenfa:che von 1947 erhöht!
Dabei sIeherr wir zulgIei:ch, daß, das ,Realeinkom
men der arbei,tenden Bevölk,erung ständilg im
RücikgaJlllg begrilffenist Jund I(he Löhne - das
bestreitet heute niemand mehr - hinter den

Preisen nachhinken. Das Ikommt jetzt sühon
darin zum Ausidf1lick, daß wir z. B. heute ef'st
70 Prozent der Schuhproduktrion des Jalhres 1937
aufzuweisen haben und trotzdem können die
Schuhfabriken ihre Schuhe nicht mehr 'ab
setlzen, sondern sie müssen AriheiteraJbbauen,
und zwar nur deshalb, weil eben ·die arbeitende
Bevöl'kerung sowohl bei den Löhnen wie aluch
bei ,dier Ei:Ilhebung der Steuern ununterbrochen
benachteihgt wird.

Außer di.eser Oetränkeabgabe gibt es noch
e:lllie Reihe von Steuel'll, die nooh dia,zu einen
ausgesprochen uns'Ülzlialen Charakt1er hahen.
Der ärmste Teufeil im Orte muß summenmäßig
genau soviel Steuern bezahlen, wenn. er sich
ein Viertel Wein kauft, wie der Reiohst'e! Es
wird eben keine Rücksicht auf sein IElinkommen
genommen, denn: ein Viertel Wein wilrd mit
einem bestiimmten ,s,etmg besteuert, wodurch
di'e unsoiZiale Härt'e di,eser Steuer kraß zum
Ausdr.uck kommt. (Heiterkeit.) S'ie brauchen
darüber nicht zu läcrheIn, Sie könnlen :hi,er ganz
offen sagen, daß Sie den ärmsten Teufeln das
Wert'el Wein nicht veI1gönn:en! BeSlitzen Si,e also
auch d en IMut, lihnen dmußen zu sa.gen, sie
süHen keinen Wei!n trinken.

Es wär,e überhaupt nicht notwendi!g, diese
Getränkeahg,ahe e1inzuiheiben, wenn man den
Gemehl!dlen daiS Notopfer erspar,en würde.
Dann wären dii,e Gemeinden eben nicht ,ge
zwungen, hier auf di'esle unsozli:alIe Art und
Weise die ,finanzpoillihk der Bundlesriegiemng
zu untel'stühen.

Di,e vophegende Gesetzesvol'la.g,e hat ur
s,prüuglich 'außerdem noch die ßestlimmung ent
halten, dlaß es unter den iedrnz:e]<n'en rBleitrireben
und Gebieten des Or,t.es Ikeine Ausnahmenge:ben
dial'f. Als taxaHve AnführUil1lg daw wUllde in
der Klammer auf die W.erkskantinen ihin!gewi'e
,slen - 3'usger,echnet3luf die WerkskanNnen!
W,ir haben in Nilederösij,erreich eine ~e,jhe von
Betrieben, wo d!i'e Arbeit.er, um iihre Arbeit,s
kraft übel'haupt aUlfrechterhaLtelJ1! zu können 
wir habe'11l ja bekaulntr1ich vi:~].e staub- und hitzie
entwiükelnde Betdebe - Getränke konsumie
ren müssen. Dafür, daß di'e Arbeiter dli'ese
schwere Anbeit leisten müs:s,en, werden sire noch
zusätilich als Steuerausbeutungsoibjekte hemn
gezogen. ,Es ist gelungen, di.e Wenk~kantinen

aus :der t,axahrven AUlf'zähIUil1lg, -SÜllSJt hat man
niohts an~ulflühren gewußt - herauszunehmen.
Damit ist dli'eser Gesetwsvorla!g,e d1er ausge
sprochen gegen die arbeirtende Bevölkerung
gerichtete Charakt'er genommen.

Wir sind der Meill1JUng, daß aus den <311

geführten Gründen eine weitere s,teuerliche
BeI3ls'tun:g der arbeitenden Bevölkerung un
tragbar 'gleworden ist, um so mehr, ,alls 'Stich die
Lebensverhältnisse der arbeitenden Bevölke-
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rung durch das Sinken der Löhne ,und durch
die um sich greifende Arbeitsloligkeit noch
mehr verschlechtert hat. Daher sind wir für
die Ablehnung dieses Gesetzvorlage.

Ich biU1e das Hohe Haus, siich unserer An
sicht anZJUisohheßien.

PRÄSIDENT: nie Redl1!erJ,iste istersohöpft.
Der Herr Berichterstatter hat das Schlußwort.

Berichterstatter Abg. Dr. STEINGöTTEH
(Schlu(3wort): Ich ,empfehle dem Hohen Hause
die Annahme des Oeset!zes in dierfaSisuilig des
Verfassungsausschusses mit dem Abänderungis
antrage des iHerrn Abg. Haini'sch, der lautet
(liest):

"In § 13, A!bealtz 2, ist das Wort ,Angestellte
zu streichen und durch ,bevollmächtigk Ver
treter' zu ersetzen."

PRASIDJENT (AbstillllllunI!' über den Wort
laut des Gesetzes, über Titel und Eingang des
Gesetzes sowie über das Gesetz als Ganzes
und über den Antrag: des Verjassun.r,saus
schusses): A nge 11' 0 m me n.

kh :ersuche den Herrn Abg. Sodomka, die
Verhandlung zur Zahl 60 eimuleiten.

Berichterstatter Abg. SODOMKA: Ich habe 1

namens des V'erfassungs3usschuSls.es über die
Vorlage der Landesregierung, betref:fend den
Oesetzesentwud wegen Einhebung ei'ner Ab- I
gabe von Anzeigen in Druckwerken (nö. An
zeigenabgabegesetz 1950), zu berichten.

Die Anzeiglenabgabe war bilsher durch das
Gesetz vom 1. Juli 1947, LOBI. Nr. 29, ge
regelt. nadlurch, daß durch die bundteseinheit
liche Rege:lung d'e:s Abgabenverfahrens - be
sonders durch das AbgahenrechtsmiHelges2tz,
durch das Gesetz, betreffend die Zus:kUungim
Bereiche der Abgabenverwaltung, durch das
Abga:b<eneinhebungsgesetz, durch die Abgaben
exekutionsordnung - die Einhebung geregelt
wUl1de, war !es notwendig geworden, das da
malige Gesetz zu ändern. Um aber aufdier
andienen Seite eline leichte Handhabung dli'cses
Gesetzes zu ermöglichen und um Rechtsirrtümer
auszuschließen, hat sich die nö. Landesregie
rung entschlossen, dieses Oesetz ,in einer neu·en
Textierung dtem Ho'hen Hause zur ißeschluß
falss:ung 'vorzu}egen.

Im Vergleich zum alten Gesetz sind e'inige
Änderungen in der form erfolg.f,daß im S 1
einmal von der Genehmigungspflicht dies Ge
meinderat,s'beschl,usses dU1"c'h diile nö. Landes
reg.ierung abg!esehen wurde, und zwar deshalb,
weill man dien Gemeinden di'e Möglichkeit, 'inner
halb eines Ausmaßes bis zu 20 Prozentd'ie Ab
gabe festzusetzen, da,durch genommen hat, daß
man festge'1egt hat, daß der Abgabesatz ein
heitlich 10 Prozent des Entgeltes für die An
zei'ge 'betragen soll.

Im ~ 2 wlird der Gegenstand der Abgabe kst-

gelegt, das ist die Anzeige, die in Druckwerken
gegen Entgelt veröffentlicht oder heig1elegt
wird.

Im S 3 'sind dann wieder die Ausnahme
bestimmungen 'und Befreiu'l1'gshe'S'tli'l11mungen
enthalten, die sich in lihrem Aufbau anschließen
an die Anzeigenabgabe, die in diesem Haus,c
bereits beschlossen worden ist. Es g!ilbt hier
wieder die Beh'e:iu'l1'g ex lege und die Be
fr,eiung, di'e im ,Ermessen des Bürgermeisters
liegt. Im Verigleich Z'Ulm früheren Ankündi
gungsg,esdz ist hlier wei,ter eine Änderung in
soweit eingetreten, daß einem Antrage, be
zi,ehungsweise einem Einspruch des Verfas
s'Ungsdienstes des Bundeskanz,leramtes R'ech
nU'11g ,getragen wordlen ist, dahingehend',daß
man auch bei Ider Befreiung einen II1Ist,anzen
zug [geschaffen hat. In erster InS<tlanz ent
schei·d'et über ,ein Befreiungsansuchen der
Bürgernwister une! in zweiter Instanz der
Gemeinderat endgültig. Es hat sich der Ver
fassungsausschuß eingehend mit der frage
eheses Inst:anze'llzuges beschäftigt. Er ist zu
der Annahme gekommen, daß es im Inter'esse
der Gemeinden heg1t, wenn man den Instanzen
zug so ,f,estlegt, diaß lin erster Instanz der
Bürgermeister entscheidet und in zweiter In
stanz der Gemeinderat die endgültige ,Ent
scheidungsinst'alnz darstel1t.

In den Iweiteren Bestimmungen, und zwar in
~ 4, wird die Höhe der Abgabe einheitlich 
wie ich herei,ts gesa!gt habe - mit 10 P'rozent
des Entgleltes fest.gelegt. Des weHeren wird im
Gesetz noch hestlimmt, um Schwierigrk1eiten bei
der EiI1'hebung z,u vermeiden, daß bei ·der Ein
hebung den Vorr.ang dlie Gemeinden haben
sollien, die im Druckwerk :genannt sind. Wenn
z. iB. eine Zeit'ung ""E'ggenburger ZieHung" ge
nannt wi\rd,so hat die Gemeinde Eg,genhurg
dien Vorrang vor der Gemeinde, in der der
Druck und der Versand dieser Zeitschrift, Ül

der die Anzeige veröffent,licht wird, durch
geführt wi'rd.

In den 58 5 bis 22 wurden die Ve'ff.ahrcns
bestimmungen an die übrigen Ahg!ahen!gesetze
des Landlesang\eglichen. Es ii'st dazu nur zu
sa,gen, diaß man hi,er ebenfalls einem Einspruch
des Verfassungsdi'ensks gerecht geworden ist,
daß man in § 18 :ehenfalls den Il1Istanzell'zug
zwischen :ßür'germeister !und Gemeinder,at 'ge
regelt !hat.

Es ist hier noch ei'n Abänderungsantr.ag des
Verfassungsau'Sschusses zu der Gesetzvorlage
zur ß'erat'ung gestanden, der ebenfalls e,in
stimmig die Zustimmung gel'unden hat

Es hat sich der Verfassungsausschußaußer
dem mit der frage dies InkraHhetens dtes Ge
setzes befaßt und schlälgt dem Hohen Hause
vor, im Gesetz den 1. Juni 1950 als Tag der
Inkraftsetzung zu beschließen, und des weiteren

T
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die Wirk,s.amkei,t des Gesletzes milt 31. Dezem
ber 1953 zu hefriS'tien.

Es liegt des weiteren zu dieser Ges.etzes
vorllag,e ein A1bänderungISantraig dies Henn
Ahg. Ha in i s c h VO'f, :dier folgendiermaß1en
lautet (liest):

,,1'111 § 8, lAbs. 2, sind die WÖ'der ,jeder
mann, insbesondepe' zu streichen und durch ,die
Wörter ,Jeder, der eine Anzeige veranlaßt, so
wie' zu ersetzen.

Im § 12, Abs. 2, ist das Wort ,AngesteHte'
zu Mreichen und ,durch di'e Wörter ,bevoll
mäc'htigte Vertrder' zu ersetzen."

Des weitlerlen wär,e noch zu bea,iltragen 
das wäre ein Antrag des Berichterstatte'ps -,
in § 3, Abs. 1, lit. c, das Wort "Ankündigun
gen" durch ,dias Wort "Anzeigen" zu ers1etzen,
um hier noch eine texHiche Unstimmigkeit aus·
zU'soh alt~m.

Der Ver.f,asisungsausschuß hat sich in Iseinen
Sitzungen vom 9. lund 15. März sowie vom
20. Ap'lli'l mit diesler Vorlage beschäftli,gt, und
ich steHe im Namen dliesles Ausschusses folgen
den An t ra g (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschli'eßen:
,,1. Der zuJi,eg1end'e Gesetzesentwurf (siehe

Landesgesetz vom 26. April 1950), betreffend
die 'EülIh'cbul1'g einer Abgabe von Anzeilgen 'in
DurckweTlken (nö. Anzeigenatbglabegesetz 1950)
wird genehmigt.

2. Die Landesl"Iegierung wird beauHragt,
wegen Durchführung dieses Gese'tzbeschlusses
das Edorderliche z,u veranlassen."

Ich hitte um Annahme.
PRÄiSIDENT: Zum Wort ist tÜiemandi g'e

meldet.
Wlir schre'i't'en zur Abstimmung. Ich hiHe jene

Mit,ghed.er dies Ha,usles, welche für den vor
liegienden Wortlaut dies Gesetzes, für Titoel und
Eingang, für dla's Gesetz ,als Gan,zes sowie für
den Antrag ,des VerfassungsausIschusses :sowie
für diie Abänderungsanträge dies Bericht
2r'staHers stimmen wonen, die Hand zu er
heben. (Geschieht.) Angenommen.

Ich ,,:rsuche den Herrn Ahg. S ta f' f a, d1ie
Verhandlungen zur Zahl 62 einzuleiten.

Berichtenstatter Ab,g. STAlfF A: Hoher Land
tag! Ich habe Ihnen im Namen dies Wirt
sch,aHsa'llSischusses zu berichten über die Vor
lage der nö. LandelsregiefiUng, betreffend den
Gesetzentwurf weglen WiedieringdtungsetzulJ1lg
elektrizitä'tsreohtlticher Vorschriften im Lande
Nieder,österreich.

Nach Artikel 12 dies iß undesv,erfasS'ul1gs
gesetzes 1920 ,in der Fassun,g von 1929 ist auf
dem Gebiete des Elektriziltätswes:ens die Ge
s'etz,gebung 'Über ,die Gruindlsätze Bundessache,
d:e ErIassung von Ausführu:ngslgesetzenund
die VoHziehung Landessache. Gemäß Artlikel1 ()

des ßundesverf,alssungsgiesdzes ist jedoch di'e
Gesetz,gebu'l1'g 'u/nd di1e V011ziehung iBundies
sache 'hilnsicht~h Nonnalli:s1ilerunlg und Typli
siel"lUl1Ig eleMrisdher Anlagen 'und Einriehltlun
gen, Si,cheI1heiltlsmaßnahmenauf ,diesem Gebii1et1e,
sowie dies Starkstromwiegler,echtes, ,sowei,t sich
die LeitungsanIalge ,auf zwei oder mehnere
Bundesländler erstr,eckot. Entspr1eohend ,dlieser
bundesv,erfassul1igsgesetzlichen Regiellul1ig wundIe
auf GI1und eines BundJesg,rulJ1dsM:zgiesetzle:s ,im
jahre 1929 das niedierösterreichische Elekt'rilz,i
täts-iLal1idlelSlgesetz beschlo'sslen und in Kraft ge
setzt Duroh die,Einfühmng des reichsdeutschen
Enerlg:iewli'f,tschaftsrecht'es wurde auch dias
l1Iiederöst:erreiiohi:sche Elektrizitä'ts-Landiesgesetz
außer Kraft gesletzt. Nach der Wieder/hers,t'el
lung der demokratischen Re'P'uhHk Oesterreich
im j ahf'e 1945 blrieben die reichsrechtliohen
VorschrHten auf diem Gebtietle des Elekt:l"Iizitäts
wesens \Viei~er in Kraft. Das d1eutsche Enier,gi'e
wid!schaftlslges.etz :ist vÜ'rwiegiend z,entrallisNsch
ausgebMdet und enthäl t natürll'ioherweise keine
DiHewnziemn,g in der Richtung der ;im Bundes
verfassungS/gesetz 1920 in der fassung von
1929 festige legten Kompet:enzahgrenzung :zwi
schien diem tBU'I1Jd! und den Ländern. In der
Praxis läßtsi,ch wohl eine Ttlillung dler Kom
pete'll~en dUTchf'Ü!hl'en, beziehungsweise WiUif(~e

eine so:Ichle Teiil'ul1ig bei dier Wi'ederel'riehtung
der selbständig demokratischen Republik ihe
l'eiots ,geübt.

Vor einiger Zeit hat l1iU'11 Ider Verfassungs
dienst des IBundeskanzleramtes seiner Mei
nung diahin AUlsdruck verliehen, diaß :alile Vor
schl"lift,en über dl~s Elelktl'izitätswesen, 'Soweit siie
nicht Angelejgenmeiten hetf/effm, die ,gemäß
Arti'kel 10 des B:u:ndJesverfassul1'g'sgeset.ziC's dn
dier fassung 'von 1929 hi.l1'sichHiich Gesetz
gebung 'und Vollziehung Bundessache sind!, ab
20. Oktober 1948 außer Kmft ,getre'ten :Slind.
Hierbei wurde auf die Bestimmung des § 3,
Abs. 2, des Oberganlg1slge'S1etzes vom 1. Oktober
1920, BOB!. N r. 2, Bezug genommen. Darin
heißt es (liest):

"Sind aber die im Artikel 12 b:ezeichnleten
An,gele~g'el1iheH:e1lJ zur Gänze diUif/ch Staats
giesetz,e, ein:s.chllließ\!ich f'füherer R'e:k'hsglC'setz:e,
geregelt, ,so bleiht ein solches Gesetz als Bun
des,gesetz noch durch drei Jahre, von dlem im
§ 42, A'bsatz 1, dieses Gesetzes hez1eichneten
Zeitpunkt anger'echnd, in GüHd!gke:it, sowelit
es nicht schon vOI1hrer durch ein die gleiche An
gelegenheit im Sinne dies Arti'k,els 12 r,eg,elndies
Bund1es,geset,z laußer Kraf:t gesetzt Willd. Mit
A'blau:f dieser drei Jahre erlischt die WÜlksam
keit derartliger Ges:etz,e; die Landesigesetz
gebull1glen könnensodann die Angelegenhei,t
frei r,e,geln, soIange nicht der Bund von dem
ihm nach Artikel 12 zustehenden Gesetz
gebungsrecht Gebrauch macht."
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Unter die :in dem zitierten Artik,el12 bezeich

neten AllJgle!l,eg,enheitien ,fällt auch das Elek
trizi'tä,tswesen, soweit es sich. nicht um An
gelegenheiiten handelt, ,die hirnsichtlieh Gesetz
gebung 'lind Vollziehung Bundessac!Ie sdnd.
Der Umfang di'fiser AI1Iglelregenhieiten wurde
eingangs bereits genau bezeichnet.

Nach Ansi'cht des Verfassungsdienstes des
Bundteskarnzleramtes iJSt das oben zitlierte Über
gallrgsg:esretrz vom 1. Oktober 1920, BOB!. 2,
noch gültig, bzw. findet es auf den nach ,der
Wie,dierhersteHungd'er ReprU'blik Österreich
stattgefundenen Recht'Sübergang Anwendung.
Die in diesem Gesetz, § 3, Abs. 2, enthaltene
f rist von drei Jahren beginnt gemäß § 42,
Abs. 1, des Übergangsgesetzes vom 1. Oktober
1920, BOB!. 20, im Zusammenhalt mit dem
Verfassungsgesetz vom 12. Oktober 1945 über
einige Aibä'l1laerungen der vorläufigen Verfas
sung, Staat'sgesetzblatt für die Republik Öster
reich Nr. 196, Arhkel 1, Punkt 3, il'l11 20. Ok
tober 1945.

Di,e Bundesregierung hat daher in einer aus
ge,gebenem Anlaß 'beschlossenen Note unter
Bedachtnahme auf die aus § 3, Absatz (2),
des Obergangsgesetzes vom 1. Oktober 1920,
BOBL 2, sich ergebende Reehtswirkungen fol
gender Meinung Ausdruck gegeben (liest):

"Um einen ges:etzlosen Zustand auf dem Ge
biet des 'E1le'ktrizitiät'Swesens, soweit es in die
Grunds:ltz,gesretzgebung des Bundes und sami{
in die AusfÜrhruugsgesetizgehung der Länder
fälH, zu vermeiden, könnte s:ch die Bunrdes
regier:ung dilmit abfinden, daß Bestimmungen
des rdeutschen EnrergiewirtschaUsgesetz,es und
der Ausführungsbestimmungen dazu, soweit
s,ie Maßnahmen betreffen, ehe nur in die Grund
satz,gesetzgerbung des Bundes faUen, unter Be
rüoksichügul1:g der staats- und v,erwaltul1'gs
rechtlichen Änderungen ibis zur ErlaslsUrng
eines Bundesgrundts1at1zgesdzes durch Din Lan
desgresetz :in vorläuhg,er Geltung gesetzt wer
den können."

Auf Grund dieser SteHungnahme der ßun
desregierung hat da,s ßundesnünisterium für
Energiew,irtscha>ft und Elektrifizierung einver
nehmlich mit dem Verfassungsdienst des Bun
deskanzleramtes den Landesregierungen aller
österreiohi'schen BundeSIlländer vorgeschlagen,
dem gesetzlosen Zustand auf dem Gebiete des
Elektrizitätsrechtes dadurch ei'l1! Ende zu be
reiten, daß ein Landesgesetz ,gemäß dem vor
l>iegel1den Gesetzesentwurf beschlossen werde.

Soweit das deutsche Energiewirtschaftsgesetz
und die Ausführungshest1immungen dazu An
gelegenheiten behandeln, die gemäß Artikel 10
des Bundesverfassungsgesetzes in der fassung
von 1920 in Gesetzgebung und VoHziehung
dem ß,unde obliegt, ist es samt AU:oifiihrungs
best,imml1'ngcn unverändert aUfrecht gerhhebell

und wird durch ein neues österreiichisches Bun
desgesetz, .an dessen IEntwurf bereits im Na
tionalrat gearbeitet wird, ahgelöst werden.
Die Neuregelung des Elektrizitätswesens wir,d
gemäß diesem in AusarbeHung befindlkhen
neuen BU11'diesgesetzentwurf wiederum so wie
vor 1938 erfolg,en, nämlich daß auf Grund
eines Bundeslgl1undsatzigesetzes Landesausfüh
ruugsgesetze 'erlassen werden können. Mit dem
InkraHtreten dieser kommenden Landesausfüh
rungrsgesetz!e wird das gelgenständliche Lan
desausführu'llgsgesetz außer Kraft zu sd,zen
seili. Die W1iedeninkraftsetzuug der bis 20. Ok
to.ber 1948 in Geltung gewesenen dektrizitäts
rechHiche'll Vorschriften ist daher nur alsei'lle
Überbrül1kung des gesetzlosen Zustandes zu
betrachten und stellt nur ein Ober,gangs
stadi'um dar.

Ich stelle dClher im Namen des Wirtschafts
al1'SSChUSEICS ivolgenden Antrag (liest):

Der I-lohe Landtag wolle bechließell:
"Der zuliegende Gesetzcntwurf (siehe Landes

gesetz vom 26. April 1950) über die Wieder
ingeltl1'l1igsetzung elektrizitätsrechtlicher Vor
schriften wird genehmigt.

Die nö. Landesregierung wird beauftragt,
bezüglich der Durchführung das Erforderliche
zu veranlasscn."

PRÄSIDENT (Abstimlllung über den Wort
laut des Gesetzes, über Titel und Eingang so
wie fiber das Gesetz als Ganzes, sowie fiber
den Antrau: des \,(!irtsc!zajtsallsschusses): A n
gen 0 m m ,e n.

Die Zustimmung des Hohen Hauses voraus
setzend, hilbe ich :die im heutigen Verfassungs
ausschuß verabschiedeten Vorla:gen Zahlen 75
und 7() noc!h auf eine Nachtragstagesorrdnung
stellen lassen. (Nach einer Pause): Keine Ein
wendung.

Die Nachtragstagesordnung liegt (.\rUlf den
Plätzen der ,Herren Aibgeordnetenau1f.

Ichersuclle den Herrn Abg. V e se I y, die
Verhandlung zur Zahl 75 einzuleitcn.

Berichterstatter Abg. VESiELY: Ich habe
namens des VerfasslIngsausschussesüber die
Vorlage der LandesregiefiUug, betrefrfend den
Dienstpüstenplan 1949/1950 für die gewerb
lichen ,Bemlrsschulenin Niederösterreich, zu
benichten.

Im Nationalrat wm-,de im Dezember 1947 das
sogenannte Lehrerdi'enstrechts-Kompetenzgesetz
verabschiedet. Wie schon der Name sagt,
regelt ,dieses Gesetz die Kompetenzen zwi
schen dem Bund und den Lehrern hinsichtlich
des Lerhrel'dienstrechtes der Pflichtschullehrer
und ,der Lehrer an den gewerblichen Beru1fs
schUilen. In Ausführung dieses Dienstrechts
kompetenzlgesdzes beschloß ein Jahr später,
und zwar im Dezember 1948, der Landtag VOll

~.\
i
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wel'ks:ehalf t der öHentlioh A,ngest<elilten wU11de
mit dem Dienstpo:stenplan befaßt, sie hat ihn
begutacht<et und dem heute dem Hohen Haus
vorlieglenden E'n!tw,urf die Zustimmunlg erteilt.

Wel1In ich ,nun e:i:ni;gie Zahlen aus Idem Di,enst
postenp:lan br'ingen darf, dann wä're ,zunächst
festzustleH:en, dlaß sich dier Dienstpostenplan
auf 87 1gewerblkhle Berufsschullen lerstr,ec:kt,
wovon ,sieben soglenannteL:al1ldlesheruflsschluilen
sind. Wir wissen, daß wir unter Landesb:emfs
schulen j!en:e IBerufsschulen zu verstiehen haben,
wo sich der Unterrü:ht nicht auf ein ganzes
Schuljahr verteilt, sondlern z'usammengedräl1lgt
ilst ,auf einilg:e wen!igle Wochen, un!dJ wo di,e
Schüler während ,dieser sechs bis S1ileben
Wochen i,nt'ernatsmäßd'g zusa:mmengef,aß1t sind,
was 'einen we:itaus Ig,edieihillicher'en Unterricht
ermöglicht, all,s wenn sich der Untler1richf auf
das :ga'l1Z'e ]:ahr 'c:rstreckt und wöchenHkih mit
einem SchuHag fixiert ist.

In dli:esen 87gewerblithen Berufsschulen :be
finden sich 710 Klassen. Ei!ne R1echl1'unlg ergi'ht,
daß der 'Durchschnitt - wie 'i:ch bereits er
wähnte - 26 Schüler beträgt.

Bezügbch :dier Leiter, respektive :der Direk
toren wärle zu erwähnen, daß im :Dii'enstpost'c:n
plan 86 :Dir:ektÜ'rel1-, hezi:ehungswleise Leilter
posten an gewerblichen Berufsschulen im
Lande Ni,edierösterreich vongesehen si!nd:. IHier
von sind 17 pragmati:Elche Lehner, zwei sind
hauptamtlich vertria,g'liche Lehrp:ersol1'c:n und
67 sind nebel1'amniehe und nebenher:ufiliche
Leiter. Ich möchte ,gllcitch bei dieser Ge'1 legen
heilt ,auf den Ul1't'enschiecli zwdschen nebenamtHch
und nebenhenuflich verwelislen. \X'enn etwa ,ein
Pfl:icMschulll:ehrler - ein Volks- odler Haupt
schullehnC'r --- :all der Berufsschule unterrichtet,
so gillt er a:ls l1'eb:enamtlicher Berufs:schuUehrer.
Aber wenn ein Gewerbetr:eihender irgendeines
fadhes neben seinem Beruf auch an dier ge
wc:rrb'J:ichen Fortb[!I:dIu:n;gsschule unterr1kh:tet, iSO

gilt er nach dem Gesetz als nebenhemflricher
Bepufsschülleh:rer o,dler - wenn er dazu :be
rufen wird -- 'als nebenberuflicher L'eitier.

Die für dii'ese Din!ktoren vor:ges:ehenen Zu
lagenerhaMen sämtliohe 86 Direktorien, und
zwar, soweit sie pra/5ima,tilsche Lehr1er [sind, rauf
Grund des Gehal:tsüherlei,t'uil1!g's,gesetzes, lund
soweit es sich um vertra,glich b:estel'lte Lehr
kräfte handelt, auf Grund dies Vertrags
b:ecl!ienstetengesetzes.

Neben diesen Leitern gibt es noch 21 DiDek
torst'ellvertreter oder f,aC'hvo'fstände, wie sie
auch genannt wer:dlen, von denen zwei prag
matisch und 19 hauptamtli'C'h vertragilich be
stellt sind. Auch si'e erhalten entweder auf
Grund dies Geha!ltsüberl:ei,tulngs;g,esetzes oder
auf Grund des Yiert'fa!gsbedJi'enstleten:ges1et'zes die
für dies,e:n Posten vongesehenen ZUllalge'll.

An Lehrkräften 'Sli'ndJ in diesem Dien!stposten-

Niederöst,errekh das Elogenannte Landes-Leh
rerdien:s;thoheins:g,esetz. Gemäß § 4 di:eses Ge
setzes ist alljährlich der Dienstpostenplan so
wohl ~ür ,die Lehrer an den Pflrichtschulen als
auch ,~ür die Lehrer an :den gewe11blichen
Berufsochulen spätestens mH dem Landesvor
anschlag ZIU beschließ:en. Der 'Hohe Landtaig
hat nun den Di'enstpos,t,enplan mr die Pflicht
schu!l!lehrerauch tatsächlich 'bereits beischlossen
und heiute ;liegt uns nun der Dienstpostenplan
für die Lehr,er an den ,geweI'bJ:ichen Berufs
schulen vor. Gemäß dem We,isunglserl:aß des
Bundesminds,teriums ,für Unterricht vom 10. Mai
wUI'clie nach voriheri:gen mündlichen Yellhandc

lung,en iIl)it dem Hundesminist,eri:um ,für Unter
richt diesem der Drrenstipostenplan für das
Jahr 1949;'50, der im Einvernehmen mit dem
Landesschuilmtfür Niederösterreichund dem
Gewerblichen BerufsschU!lrat Iflür Ni'ederöster
reich ersteillt wurde, zur Yor,genehmitgJung vor
gelegt. Diese Y011gen,ehmi:gung list leider bh~her

nicht erteilt wor:dien, da naoh Mitteilung des
Bundesmini,steriums für Unterricht im Hinblick
auf den im Uienstpostenplanentwurf zugrunde
gelegten Klassendurchschl1litt von 26 SchüIern
Bedenken seitlens des iBundesministeriums fiir
Unterricht geltend gemacht werden. Hierzu
wäre folgendes zu bemerlken:

Im Lehlierdienstr,echts-Kompetenzges:etz ist
tatsächlich ein Klassendurchschnitt, und zwar
dn Lal1ldeskilass,enlcliur,chschnlitt sowohl für die
Pflichtschulen als auch :für die gewerblichen
Berufsschulen von 30 Schülern vorgesehen.
Nicht in den Wiirku:l1lgskl'eis des Dienstrechts
kompetenzges:et:Z!es faUen die J,a,ndwi'rtschaft
lichen Berufsschulen. In:fol/5iedess,en ,g,ilt ,für
diese auch nicht der KI'arss,endurchschrnitt von
30, sondem 'von 25 ISchülern. Es ist nicht ein
z!Usehen, warum an den Igewellblichen Berufs
schulen ein Klassendurchschnitt 'von 30 Schü
lern, hing{lgen an den ländlichen Fortbildungs
und B,eplJIfsschulen ,nlUr 'ein Durchschnitt von
25 Schülern sein sol:I. leh glaube auch, :daß
di,es nicht beabskhtigt war, sondel'l1 daß dies
damals auf Grund eines Versehens geschehen
ist.· Ta~sache ist nun, daß wir an 'linser,en
gewerblichen IBerufsschulen im Durchschnitt
die Ziffer 30 nicht erreichen, sondern bei einem
DUf<lhschnitt von 26 Schülern halten, also
ähnlich dem iDurd1!sehnit>t, w:ieer an den länd
lichen Bemfsschulen ta:tsächhch besteht. Es ihat
nun die:sbezügtJich am 7. iMärzin A'nrwesienheit
von Vertretern des ,Ministieriums ,für Finatl1~en

beim Bundesministerium für Unterricht eine
Besprechung stattgefunden. Auf Grund dieser
Bespr,echung, hei der di,e Y,ertreter des Landes
von de'l1i Vertretern des iBundesminist,eriums
für Unterricht w,eitgehend :unterstützt wurden,
ist zu erwarten, dlaß die Vor,gen~hmi!gung auch
tatsächlich erteil,t werden wiird. Auch die Ge-
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pi,au insigesamt 695 'vorgeSie'hen, hiervon sind
nur 27 pragmatisch, 90 hauptamt'liJch 'vertrag
)ijch und der übni'ge Tei,l - 578 - sind neben
amtliche oder nebenberufliohe Lehrpersonen.

Zulagen, wie <sie im Gesetz vorigesehen ,s,i'nd,
erhaHen sämtliche 27 p'ra,gmatisierten uindi von
den 90 haupt,amtHch v,ertrarglich bestellten
<lINerdings l1Iur 60, und von den 578 neben
amHdch und neberuherufUch hestelH,en Lehrern
erhalten die Zulalge nur 450. Di,e Gewährung
der Zulage i'st abhäng'ig von der Zahl der
Woehenstunden, die 'diereinze'1nen ,L'ehrikraft
zugeteilt werden. Wenn nun eine Reihe VOll

Lehrp,ensonl6n dkse Zulage nicht ,erhält, so des
"",egen, weil 'sie dals Miindesltausmaß von
Wochenstlundlen nicht erreichen.

A'bsohiließend wäre noch zu sa,gen, daß bei
den ventrla~glich '!1ebenamtl<ichen und! neben
beruflichen ILlehrpel"sonen an Berufsschulen
ni<cht dii,e Zahl ,cUerLehrpersonen das bestim
me.nd1e Moment darstellt, sondern die Zahl der
Monats- und Wochenstunden, diie von d,ies,cr
Gruppe dier Benufsschu<llehrermozi'elt wird.
Im 'vorl<iegenden Dienstpostenplan ist die Zahl
der <Bemfsschullehrer di'eser Kategorie kleiner
als die Zahl der ,gegenwärtig tatsächlich unter
DichtendIen Lehrkräfte, und di,es deswegen, weil
geplant i'st, eine R,eihe der glegenwärtig Unter
richterteilenden nebenberuflichen und neben
amtlichen L'ehrpersonena'bz'U'bauen, diamit den
ander,en eine größere Anzahl von Stunden zu
geWliesen werdeil :kann. Es hat skh in d'er
Prax,is ,alls nicht sehT zweckmäßi:g erwi!eslen,
vide Lehrkräfte mit oft nur weni,g<tm - oft nUT
e'in, zwelj oder ,drei Unte:rrkhtsstunden - zu
bestielIen.

Das ist dier Grund, daß die ZahI der im
Dienstpostenplan vorg,esehenen nebenamtlichen
und nebenberuflichen Lehrstelilen nicht über
einstimmt rmit der Z,arhl Ider gegenwärtig tat
sächlich IDie'nlst tuenden Lehrkräfte.

Mi,t den sieben fachtinspektoren, die für die
Inspektion .der niedJerösterreichischen Berufs
schulen vorges,ehen sind, haben wril" uns nicht
zu heschä'Hilgen, 'lliachdem slie vom !Bund er
nannt und auch 'vom Humid bezah!llt werdien.

Der Dienstpostenpll,anentwmf, wi,e er uns
vorlliegt, wurde nach ,fühlungnahme mit dem
Bundlesministerium für Unterrkht im gl'eichen
Ausmaß W1ie fü'r ldias Jahr 1948/4'9 erst'C1lt.
Bei dler El1SiteHung wurde auf die ang,espann'te
staatsfinanzie'lle ,Lage durch größ'te Sparslam
keit Rücksicht genommen. Es handielt sich
damm, diaß dlieser Dienstposten'Plan vom
Hohen Hause genehmigt wird, um es auch bei
den IBerufs8chullehrern zu ermöglichen, sie
endlich naeh mehrjähriger nienstleistung in
den SteHenpllan Üibennehmen und mit den ent
sprechendien Dekreten beteiIen zu können. Wir
wissen j,a, daß diie Übernahme auf die

Personalständie bei den PHichtsehullehrern
geradle im Ganlge ist.

Dem ,Hohen HausIe ist auch ,eine Z'u!sammen
st'e'1lun,g übe:r den IDknstpoS'tlenplan 1950 'vor
g'elegt, dii,e im wesenHiohen j'ene Ziffem ent
hält, di,e !ich jetlzt Ig,enannt habe.

Weit,er liegt den MH'gliedern dies Hohen
Hauses ein, zwci't,es Verzeichnis vor, in dem die
Zahl der Klass1en 'lmd der Schüler nach ein
zelnen Orten fe.stgehlalten list. Ich möchte aus
dirückl<ich hetonlen, daß diese zweH'e Tahelle
nicht als Teil unseres Beschl-uS'sesgelten soll,
weil sie nicht :ga!t1Jz stimmt und nicht stlimmen
kann. Der Dilen1stpostienplan w,uHlie el1stelltUind
mußte erstellt wel1dien auf rOllund' de'r Verhält
nisse, wie si,eim Juni 1949 gleherrscM haben.
Di:ese Verhältnisse sNmmen heurtenii,oht mehr
g,anz, wie überhaupt ei-negewisse Di,skr,epanz
in dieser Frage dlie Erstellung von Dienst
postenplänen erschwert. Der Dienstpostenp\'an
so1I 've'mbsc'hi,edet werdIen mit dem Budget,
abo am J a-hpesenc\!e. Das iSchulj'ahr fäHtaher
mit dem Kalenderjahr nicht zusammen; .c\i'e
Veränderungen erigeben 'Sikh ge-rade in der
MiHe des jarhr,C's. Infolgedessen ist es so, daß
ein Di'enlstposrtenp\'an währlenrd des AMauf,es
dies J,ahres,ehen ,zu Schulbeglinn, eine Ände
r'U<ng erfährt W,enn wlir 'also, wie im g,eg;en
stälndhchen Fa!ll, jetzt einen Dienstpostenp'1an
beschließen saUen, 'stimmt er mit den tatsäch
'lichen Verhältnissen nicht überein. So ist es "bei
spielsweise möglich, ,daß ,einige der g,enannten
Orte derz·eit überhaupt keine Berufsschulklasse
führen oder 'statt diwi nur zwei, .c\Iafür haben
andere Orte wieder mehr, denn diese Dinlge
hängen jeweils von den SchiÜ.\,erz,ah'1ieDi )ab.
W,ClliIl solche K,la:ssen derzeit nicht ,geführt
werdien, so heißt das nicht, daß sie aufgelassen
wer,den. :Sie wurdien IMoß s<t:iUgdegt, s,ie können
bereits das näohst,e Jahr wieder in <Bdri,eb
genommen werdien, sofern die notwendti:ge
Schü1'er:zahl vorhandlen i:st. Ich möchte dia'her
abschließend inüchmals hetonen, um das Ref<e
mt 'nikht 'in Schwi'erilglkeiten zu br<i,ngen, daß
dieses Verzeichnis nicht ein TeH uns'er,es Be
sohlusses sein 80.\1.

leh ,gestaltte mkZiUm Schilusse, den Antrag
des Verfassull'gsausschusses diem Hohen Hause
zur KenI1't'nis zu :bringen. Er lautet (liest):

Antrag dies Verf,assungsaUisschussles über die
Vorlage der L1andesregiemng, hetreffend: den
Di'CfIstpo:st'enpllan 1949/1950 für die gewCifb
hchen Benufssdhulen in Ni'c:derösterreich.

Der Hohe Land!talg wolle ibeschHeßen:
,,1. Der vorliegende Dienstpos1tenplan

1949/1950 für ,cUie gewerblichen IBeruf'sschulen
in Ni,edleröstermioh wrilidi 'geruehmigt

2. Die Lanc\lesre<giierunlg wird beauftragt,
wegen Du'r,ehführung diieses Beschlusses dias
E'rforderiliche zu v1emnlalssen."
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Ich bitte ,des Hohe H auiS um Annahme des

Antrages.
PRÄSIDENT (Abstimmung über den Antrag

des Vertassungsausschusses sowie über den vor
liegenden Dienstpostenplan 1949/1950): An
g,eno mmen.

Ich ersuche dien Hel'rIl Ab,g. Dr. Hab e r
z e t ,t I, die Verhandillung zur ZahI 76 einzu
leHen.

ßerichterstatter Ahg. Dr. HABERZETTL:
Ich habe namens dies Verf'assun,gsauisschusses
über das Ersuche11J des Buudresmini'Steriums für
Justiz, Zalhl 36.475/50 vom 22. März 1950,
um Ausliiefemnlg des Lan:dtagseb,gieordineten
V,iktor Pospischil 'WIegen Verstoßresgegen die
Para~graphen 8, 197 und 199 des Strafgesetzes
zu ber1khten.

Hohes Haus! Das Bundesminist'erium für
Justiz 'hat dem :Piräsidi:um dies nö. Landt1ages
mit Z'usohrift vom 22. März 1950 den Straf
akt über das von der Staatsanwaltschaft
Wiener Neustadt 'eilnlg,ebr,achte Auslieferungs
heg,ehr,en g'e!gen den ,Ahgeordneten dies illiiede:r
österr,edch,isohen Landti3tges Viktor Pospi,schil
zur Elüsc1heidlu'11'g übermiH!eH. Das PräsidJilum
hat die Angelegenheit dem Verfalssungsaus
schuß z'ugewiesen; Idieser hat sich damit ein
gehend !befaßt Das Vengehen hat sich am
2. April 1949 mgetragen.

Der VerfasSiungsausschuß 'is,t einsNmmi,g zu
der Ansicht g~kommen, dem A'us,Jie'femngs
brgehren nicht stattzugeben, und stellt somit
folgenden Antmg (liest):

Der Hohe Landit,ag wolle besohheßen:
"Dem Ausl1ieferunigsbeg,ehr1en des 'Hundes

minister,iuilUs für JUlsHz, Zahl 36.475/50 vom
22. März 1950, :betreffend die rgerkhtHche
Verf0 IgUllig des Landta,gsabg,eordneten Viktor
Pospischil wegen Venstoßesgegen die Para
graphen 8, 197 und 199 dies Straflg;esetzes
wird nicht Fo1r,ge 1ge9'e!b'en." '

Ich ers'Ucheum die Annahme dieses An
trages.

PRÄSlrDENT (Abstimmung): A nge-
nommen.

Somit ist die Tag,esÜ'l'dnung der he'lltirgen
Sitzung erledigt.

über EnSiuchen dies Obmannes des Verf,as
sungsausschusses, Herrn A1big.Wondirak, 't'eiile
ich mit, daß ,am 10. Mai 1950 um 10 Uhr
im Her1"'ensaa1 der VerfassungsauS'schuß ta,gen
wird. nie IMitglieder und Ersatzmitglieder des
Verfas'Sungsauslschulsses werden noch von der
Landtagskanzlei dazu schnifHich e'iJlig;el,a.aen.

Die nächste Sitzung des 11'Ö. Landit,a!ges wird
im sohriftlichell Wege bek3illil1ltlgegehen.

Die Sitzul1Ig list geschlossen.

(Schluß der Sitzung UIll 16 U/zr 3 Min.)


